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(54) Prüf- und Testvorrichtung für ein Flugkörperstartgerät und Verfahren zum Prüfen und/oder 
Testen der Funktionsfähigkeit eines Flugkörperstartgeräts

(57) Eine Prüf- und Testvorrichtung für ein Flugkör-
perstartgerät (1), das zumindest eine Startvorrichtung
(10; 12) für zumindest einen Flugkörper (10A, 10B, 10C,
10D; 12A, 12B, 12C, 12D) und einen dieser zugeordne-
ten und von einer Waffensystemzentrale (3) steuerbaren
Waffensteuerungscomputer (14) aufweist, auf dem ein
Steuerungsprogramm für den Start des Flugkörpers ab-
laufbar installiert ist, und wobei die Startvorrichtung (10;
12) mit zumindest einer elektrischen Anschlusseinrich-
tung (100; 120) versehen ist, die zur Datenübertragung
mit dem Waffensteuerungscomputer verbunden ist und
die dem zumindest einen Flugkörper (10A, 10B, 10C,
10D; 12A, 12B, 12C, 12D) zugeordnet und mit diesem
verbindbar ist und Kommunikationsanschüsse (101,
102, 103, 104; 121, 122, 123, 124) zur unidirektionalen

und/oder bidirektionalen Datenübertragung zum Flug-
körper (10A, 10B, 10C, 10D; 12A, 12B, 12C, 12D) auf-
weist, zeichnet sich dadurch aus, dass die Prüf- und Test-
vorrichtung einen Prüf- und Testcomputer (40) sowie zu-
mindest eine Flugkörpersimulationseinheit (42) aufweist;
dass der Prüf- und Testcomputer (40) als Simulator für
zumindest einen Teil des Funktionen der Waffensystem-
zentrale (3) ausgebildet ist; dass der Prüf- und Testcom-
puter (40) zur Datenübertragung mit dem Waffensteue-
rungscomputer (14) verbindbar ist; und dass die Flug-
körpersimulationseinheit (42) einerseits mit dem Prüf-
und Testcomputer (40) zum Datenaustausch verbunden
ist und andererseits mit den Kommunikationsanschlüs-
sen der elektrischen Anschlusseinrichtung (100; 120)
verbindbar ist.
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